
Kernaussagen zum Monatsgespräch HPR-LK und MBJS 
Datum: 23.02.2023 
Uhrzeit: 10.30- 12.00 Uhr 
Anwesenheit: HPR siehe Liste, STS Herr Freiberg, Frau Dr. Anger, Frau Dr. Greve, 
Herr Rettig, Herr Huschka, Herr Küllmei  
  
Themen: 
 

1. Stufenverfahren Frankfurt/Oder – Stand der Bearbeitung (offenes Thema aus dem 
letzten Monatsgespräch Dezember) 
 

Es wird der aktuelle Stand kurz erläutert und gegebenenfalls ein neuer Antrag mit  
neuer Auswahlentscheidung des Schulamtes an den PR gestellt. 

 
2. Umsetzung der gesetzlichen Regelung zum Umgang mit der elektronischen 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für gesetzlich versicherte Tarifbeschäftigte – 
nach Kenntnisstand des HPR (LK) ist die Abfolge, die Erfassung und die Formulare in 
den vier Schulämtern unterschiedlich, warum erfolgt keine einheitliche Regelung 
zentral gesteuert durch das MBJS, als oberste Dienstbehörde? 
 

Anzeige bei Krankheit erfolgte bisher an der Schule,  
Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, die Krankheit mehrfach anzuzeigen.  
Aus Sicht des MBJS spricht viel dafür, die Krankmeldung an die Schule zu melden 
und Schule meldet dann dem Schulamt.  
Sorge, dass SL zusätzlich belastet werden, sieht MBJS nicht,  
Vereinheitlichung wurde nicht gewollt,  
Schulämter sind für Regelung zuständig und können eigene Regelung finden 
Elektronisches Verfahren wird geprüft 
Das bisherige Formularsystem von sv-net läuft dieses Jahr aus und es  wird ein 
neues Formular-Portal eingeführt. Das MBJS hat keinen Einfluss auf die Einführung, 
da diese grundsätzlich für alle Arbeitgeber (die keine Entgeltabrechnungssoftware 
nutzen) erfolgt. 
Herr Rettig wird das Verfahren mit den einzelnen Dienststellenleitern noch einmal 
besprechen. 

 
3. Die Schulämter erhielten durch das MBJS eine erste Orientierung über die VZE-

Zuweisung für das kommende Schuljahr (sog. Vorab-Information), über die der HPR 
(LK) durch die Dienstbehörde keine Information erhielt. Nach Rechtsprechung 
unterliegt der Stellenplan der Mitbestimmung, zumindest der Information nach § 
60 PersVG Brandenburg. 
 

Der als Fall der Mitwirkung in § 68 Abs. 2 Nr. 3 BbgPersVG verwendete Begriff der 
„Personalanforderungen zum Haushaltsvoranschlag“ nimmt Bezug auf das 
Verfahren der Haushaltsaufstellung. Beim Voranschlag zum Haushaltsplanentwurf 
wurde der HPR auch entsprechend beteiligt. Dagegen unterliegen die hier 
angesprochenen Bewirtschaftungs- und Informationsschreiben auf Basis des 
beschlossenen Haushaltsplans nicht der Mitbestimmung bzw. Mitwirkung.  
Aufgrund des Fachkräftemangels hat das MBJS die in der VV-
Unterrichtsorganisation vorhandenen Ermessensspielräume bei der Ausstattung 



der Schulen verantwortungsvoll genutzt, und für alle Schulen die Richtwerte für die 
Zusatzausstattung maßvoll und landeseinheitlich angepasst. Der so geschaffene 
stellenwirtschaftliche Spielraum wird nicht eingespart, sondern dazu genutzt, 
besonders belasteten Schulen sonstiges Personal (Schulsozialarbeiter, 
Schulassistenzen) zur Entlastung zuzuweisen. 
 Hierüber wurden die Schulämter am 22.2.23 informiert.   Losgelöst von der 
flächendeckenden Richtwerteanpassung bleibt der Ermessensspielraum der 
Schulämter (Nummer 1 Abs. 3 VV-UO) unberührt, um einer regional bestehenden 
überproportionalen Belastung der Einzelschulen gerecht werden zu können. 
 
HPR kritisiert: keine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Kommunikation, 
Rahmenterminplan ist weit fortgeschritten, Änderung erfolgte trotz fast 
fertiggestellter Planung in den Schulämtern und Schulen  
Herr StS erklärte, dass die Unterrichtung auf politischer Ebene erfolgte. Eine 
Einbeziehung des HPR in dieses Format oder auf anderem Wege wird geprüft. 

 
4. In den Fällen der begrenzten Dienstfähigkeit werden die altersbedingten 

Anrechnungsstunden unterschiedlich in den Schulämtern ausgereicht. Nach Ansicht 
des HPR (LK) ist eine Einschränkung bei Voraussetzungserfüllung unzulässig. Ist 
Ihrerseits eine andere Rechtsauffassung gegeben? 
 

Begrenzte Dienstfähigkeit ist keine Teilzeit, es sind keine Kürzungen vorzunehmen. 
Herr Rettig wird dies den Schulämtern mitteilen. 
MBJS arbeitet an einer Änderung der VV Arbeitszeit, in der auch diesbezüglich ein 
sachgerechter Ausgleich aufgenommen werden soll (künftige Kürzung 
Altersermäßigung bei begrenzter Dienstfähigkeit, aber dann auch Kürzung der 
Aufsichtspflichten von 100 Min/Wo. für diesen Personenkreis). 

 
5. Umsetzung des 12-Punkte-Programm des MBJS 

Welche Maßnahmen sind kurzfristig geplant?  
 

-Errichtung eines eigenen Landesinstituts geplant, 
-verschiedene Fachgespräche in Deutsch und Mathe zum fachlichen Austausch 
-Einführung eines „Lesebandes“ ab nächstes SJ-Teilnahme freiwillig, 
kostenneutrale Maßnahme, tägliche Lesezeiten mit allen SuS, Hamburg habe damit 
gute Erfahrungen,  
-Workshop mit Grundschulen, die an IQB-Studie teilgenommen haben, am 27.4.23, 
Schulen sollen fachliche Lösungsansätze präsentieren, offene Gespräche sind 
gewünscht 
-Lerntools für Deutsch und Mathe zur Entlastung der LK 
-Anpassung des Rahmenlehrplans Kl. 1-10 
-modellhafte Formulierung schulinterner Curricula 
-Bereitstellung von Material zur Unterrichtsvorbereitung 
-fachliche Vernetzung von Schulen über die Fachkonferenzen soll verstärkt werden 
- Schule in der digitalen Welt- runde Tische und Fachtagungen geplant 
- alle Angebote sollen der Unterstützung dienen und sind freiwillig 

 
  



6. Welche Angebote zur Umsetzung der Qualifizierungsstrategie zur Weiterbildung 
der Seiteneinsteiger sind aktuell und mittelfristig in der Planung? 
 

aktuell: 28 Qualifizierungsmaßnahmen in verschiedenen Umfängen von 40, 80, 100 
und 120 Fortbildungsstunden und 3 Halbjahren (Fachdidaktik, digitale 
Unterrichtsentwicklung, Qualifizierungsprogramme, Zertifikatsstudiengänge) 
HPR bekommt dazu eine Übersicht (siehe Anlage) 
mittelfristige Planung: stärkere Fokussierung auf Mathe und Deutsch, 
Anfangsunterricht, die Jahrgangsstufen 5 und 6, die Sekundarstufe I und auf die 
größten Bedarfe 
Schulämter beraten die LK zur Qualifizierung, Ausschreibungen erfolgen auf dem 
Dienstweg und sind zukünftig auch über das Schulportal (Modul: Fort- und 
Weiterbildung) einsehbar 
Folgende Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrkräfte im Seiteneinstieg sind für das 
Jahr 2023 geplant und initiiert: 
I.1. Fortbildung 

• Fachdidaktik W-A-T (120 FBS) 
• 2 Kurse Deutsch als Zweitsprache Sekundarstufe I (120 FBS) 
• 2 Kurse Deutsch als Zweitsprache Primarstufe (120 FBS) 
• Fachdidaktik Naturwissenschaften (80 FBS) 
• Fachdidaktik Förderpädagogik mit den Schwerpunkten Lernen und 
Geistige Entwicklung (80 FBS) 
• Digitale Unterrichtsentwicklung Mathematik Primarstufe (40 FBS) 
• Digitale Unterrichtsentwicklung Deutsch Primarstufe (40 FBS) 
• 2 Kurse Fachdidaktik Anfangsunterricht Deutsch und Mathematik 
(80 FBS) 
• Fachdidaktik Anfangsunterricht Deutsch (120 FBS) 
• Fachdidaktik Anfangsunterricht Mathematik (120 FBS) 
• Fachdidaktik Deutsch Sekundarstufe I (120 FBS) 
• Fachdidaktik Sachunterricht (120 FBS) 

I.2. Qualifizierungsprogramm für Lehrkräfte im Seiteneinstieg ohne 
abgeschlossenes Hochschulstudium 

Das Qualifizierungsprogramm hat einen Umfang von drei Halbjahren und 
60 Leistungspunkten. Folgende Kurse sind geplant und initiiert: 
• 2 Kurse Mathematik Primarstufe 
• 2 Kurse Deutsch Primarstufe 
• W-A-T Sekundarstufe I 

I.3. Zertifikatsstudiengänge 
• 2 Studiengänge Deutsch Primarstufe 
• 2 Studiengänge Mathematik Primarstufe 
• Sachunterricht 
• Sport Sekundarstufe I 
• Sonderpädagogik 

 

 
  



7. Übersicht zu den Versetzungsanträgen LQT 
 

einige LK haben bereits im Herbst Ablehnungen erhalten, HPR benötigt Antragslage 
innerhalb des Landes und auch für die anderen Bundesländer, 
freies Antragsverfahren- SSA handeln eigenverantwortlich 
LQT: Treffen der Austauschreferenten im April 2023 
Zur Abstimmung zu Versetzungen innerhalb des Landes sind HPR und SBV als Gast 
eingeladen. 
HPR teilt mit : viele Ablehnungen von Anträgen: MBJS sollte bemüht sein, LK 
innerhalb des Landes zu halten und diesen Prozess zu koordinieren 

 
8. Ist beabsichtigt, seitens des MBJS, als Dienstherr mit den Verkehrsbetrieben des 

Landes zum Deutschlandticket sich vertraglich zu binden und diese als Firmenticket 
weiterzuführen? 
 

Infrastrukturministerium prüft derzeit Regelung, soll einheitlich in der 
Landesverwaltung gehandhabt werden, MBJS wartet daher zunächst ab 

 
9. Sonstiges: Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze LUK-Eingruppierung 

Lösung vorläufige Zeugnisse Referendare (siehe MG 15.12.22) 
Information zum geplanten Ausschreibungsverfahren des MIK zur Einführung einer 
landesverwaltungsweiten Sozialberatung 
 

-Eingruppierung LUK: Besoldungsgesetz greift hier: Eingangsamt A 12-damit A11 
mit Angleichungszulage, andere Regelung nicht möglich, Änderung der TdL wird 
geprüft 
-Zeugniserstellung für Referendare dauert sehr lange: Problem ist bekannt, MBJS 
kann nicht in die Zeugniserteilung durch die UP eingreifen, Land ist großzügig, um 
Referendare für die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst zu gewinnen 
(verlängerte Antragsfrist bis 14 Tage vor Beginn, abschließende Leistungsübersicht 
als vorläufiger Nachweis) und bei erfolgreichem Abschluss des 
Vorbereitungsdienstes zu binden: Betroffene sollten sich mit der aufnehmenden 
Dienststelle in Verbindung setzen und über Modalitäten individuell austauschen 
Information vom MBJS: 
- Hotline-Beratung: neben den Bedarfen der Verwaltung wurden seitens des MBJS 
auch alle LK für eine Sozialberatung an das MIK gemeldet, von dort wird zunächst 
eine europaweite Ausschreibung erfolgen. Diese Beratungs-Hotline ist anonym und 
dient der Gesunderhaltung der Beschäftigten des Landes (und damit auch der LK). 
 

 
 


